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Von A. Bernoulli.

In einigen Ausgaben von Aeneas Silvius’ De statu 
Europae ist noch der Brief vom 29. März 1458 erhalten, 
durch welchen er dieses Werk dem Cardinal Anton von 
Ilerda widmet1. Aus diesem Briefe erfahren wir, dass 
Aeneas kurz vorher zu Benvenuto Rambaldi’s Liber Augu­
stalis, das mit König Wenzel schliesst, eine bis auf 
Friedrich III. reichende Fortsetzung geschrieben hatte. 
Dieser Brief nun war den Herausgebern des Liber Augu­
stalis allerdings bekannt, nicht aber die fragliche Fort­
setzung, und deshalb finden wir als Ersatz für sie noch in 
der Ausgabe von 1717 eine andere, von J. B. Egnatius 
verfasste Fortsetzung2.

1) S. Freher, SS. rer. Germ. II, 83, Ausgabe von 1717. 2) S.
ebd. S. 4 und 20. Eine spätere Ausgabe als die von 1717 finde ich nir­
gends. 3) Die bei Potthast erwähnte Ausgabe ‘cum supplemento Aeneae
Sylvii’ etc. ist offenbar nichts anderes als die von 1717, in deren Inhalts­
verzeichnis der Liber Augustalis genau mit demselben Zusatz aufgeführt 
wird, obschon der Text nur die Fortsetzung des Egnatius aufweist. 4) S. 
Archiv I, 406. 5) In der Ausgabe dieser Quelle MG. SS. XXIV ist
diese Hs. nicht erwähnt, und zwar vermuthlich in Folge der geänderten
Signatur, da auf Grund des alten Citates im Archiv I die Hs. allerdings 
nicht mehr zu finden war.

Findet sich mithin die von Aeneas verfasste Fort­
setzung des Liber Augustalis in keiner Druckausgabe3, so 
ist sie immerhin noch vorhanden, und zwar in der Hs. 
D IV 10 der öffentlichen Bibliothek zu Basel. Diese Hs., 
welche unter ihrer früheren Signatur E III 10 schon im 
I. Bande des alten Archivs beschrieben wurde4, ist 1475 
gefertigt und enthält neben einer Ueberarbeitung der Flores 
Temporum5 auch den Liber Augustalis. Jedoch steht die 
fragliche Fortsetzung des Aeneas nicht etwa hinter letzterer 
Schrift, sondern mitten unter anderen Aufzeichnungen, 
welche mit den Flores Temporum zu einem Ganzen ver­
bunden sind. Diese letztere Quelle erscheint nämlich hier 
nicht allein durch jene bis 1349 reichende Fortsetzung er-


